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Zehn-Punkte Papier zum LFA 

Weichen stellen für gerechte Bund-Länder-Finanzbeziehungen: 

Bremen bezieht Position 

 

Bremen ist ein starker Wirtschaftsstandort und leistet mit seiner Hafeninfrastruktur 

einen wichtigen Beitrag für die deutsche Exportwirtschaft. Unsere Hochschulen 

leisten mit ihrer Forschung und mit der Lehre einen Beitrag weit über die 

Landesgrenzen hinaus. Durch die bestehenden Regeln bei der Lohnsteuerzerlegung 

und der Umsatzsteuerverteilung wird Bremen besonders benachteiligt. Obwohl 

Bremen das zweithöchste Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im Ländervergleich hat, 

bewirkt die ungerechte Steueraufteilung die starke Abhängigkeit vom 

Länderfinanzausgleich. 

 

1. Bremen steht zum kooperativen Föderalismus und dem bundesstaatlichen 

Solidarprinzip. Der Finanzausgleich soll gleichwertige Lebensverhältnisse in 

Deutschland sichern. Die unterschiedlichen Bedingungen in den verschiedenen 

Ländern werden es immer erforderlich machen, die Finanzkraft zwischen den 

Ländern auszugleichen. Eine „Übernivellierung“ findet im bestehenden 

Finanzausgleich – auch entgegen anderslautender Behauptungen – nicht statt. 

Ein Land, das vor dem LFA finanzstark und an der Spitze war, ist es auch 

hinterher noch. 

2. Bremen wird sich gegen die Angriffe der Landesregierungen Bayerns und 

Hessens aktiv zur Wehr setzen und offensiv eigene Anliegen vertreten. Die 

Stadtstaaten im Allgemeinen und Bremen im besonderen geraten durch die 

angekündigte Klageschrift in den Mittelpunkt der Kritik. Wir werden nicht nur die 

ungerechtfertigten Darlegungen zurückweisen, sondern unsere Argumente für 

eine umfassendere Neugestaltung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen 

vortragen. 

3. Bremen wird sich weiter dafür einsetzen, dass die besonderen Belastungen 

der Stadtstaaten ausreichend berücksichtigt werden. Die vom 

Bundesverfassungsgericht ausdrücklich anerkannte strukturelle Andersartigkeit 

der Stadtstaaten wird durch die Einwohnerwertung gegenüber den 

Flächenländern zum Ausdruck gebracht. Bislang beträgt die Einwohnerwertung 

der Stadtstaaten 135%. Um den tatsächlichen Bedarf abzubilden, fordern wir eine 

Erhöhung. 

4. Bremen erwartet eine angemessene Beteiligung von Bund (und Ländern) an 

Hafenlasten. Ohne die Bremischen Häfen gäbe es keinen Exportmeister 

Deutschland. Die Investitionshilfen für die Häfen sind zu gering, um einen 

angemessenen Ausgleich für die Hafenlasten zu leisten. Die Infrastruktur in den 

Häfen ist auch eine nationale Aufgabe und muss von allen mitfinanziert werden. 

5. Es ist erforderlich, dass die Finanzprobleme deutscher Großstädte gelöst 

werden. Als Stadtstaat ist Bremen von den (kommunalen) Finanzproblemen 

deutscher Großstädte in vollem Umfang betroffen, insbesondere von dem 

extremen Anstieg der Sozialleistungsausgaben. Wir erwarten durch eine 
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Beteiligung des Bundes an der Eingliederungshilfe und höheren Anteilen an den 

Kosten der Unterkunft eine Entlastung finanzschwacher Kommunen. 

6. Die Finanzkraft der Kommunen muss den Ländern vollständig zugerechnet 

werden. Als Stadtstaat wissen wir, dass die Bürger nicht zwischen Leistungen 

des Landes und der Kommunen unterscheiden. Von daher macht es im LFA auch 

keinen Sinn, die Finanzkraft der Kommunen nur mit 64% zu berücksichtigen. 

Deshalb muss die Finanzkraft der Kommunen vollständig beim LFA berücksichtigt 

werden. 

7. Bremen erwartet, dass alle Finanzströme zwischen Bund und Ländern in 

den Blick genommen werden. Es gilt, alle horizontalen und vertikalen 

Umverteilungsmechanismen in den Blick zu nehmen. Der LFA im engeren Sinne 

beinhaltet nur einen relativ kleinen Teil der gesamten Finanzbeziehungen 

innerhalb der Bundesrepublik – ein wahres Bild der Verteilung und Umverteilung 

ergibt sich erst bei Einbeziehung der Steuerverteilung und weiterer 

Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen, bspw. im 

Verkehrsbereich, in der Bildungsinfrastruktur und im Sozialbereich. 

8. Bremens Benachteiligung bei der Steuerverteilung muss beseitigt werden. 

Bei der Steuerverteilung wird die Steuerkraft Bremens wie bei keinem anderen 

Land durch Lohnsteuerzerlegung und Umsatzsteuerverteilung erheblich reduziert. 

Dieses muss im Finanzausgleich im engeren Sinne dann wieder aufgefüllt 

werden. 

9. Bremen lehnt Zuschlagsrechte der Länder auf Steuern ab. Steuerwettbewerb 

zwischen den Ländern schafft mehr Probleme, als er löst. Während 

finanzschwache Länder zu immer weiteren Steuererhöhungen gezwungen wären, 

würden finanzstarke Länder ihre Standortbedingungen durch niedrige Steuern 

immer weiter verbessern. Die Stadtstaaten in ihrer „Insellage“ würden durch einen 

Steuerwettbewerb mit dem umgebenen Ländern vor besondere Probleme 

gestellt. Außerdem würde durch unterschiedliche Steuersätze – gerade bei der 

Lohnsteuer – ein erheblicher bürokratischer Aufwand für die Arbeitgeber und die 

Finanzverwaltung entstehen. 

10. Bremen hält eine Lösung der Altschuldenproblematik der Länder und 

Kommunen für dringend erforderlich. Aufgrund von unterschiedlichen 

Schuldenständen und daraus resultierenden Zinsbelastungen haben die Länder 

sehr unterschiedliche Ausgangslagen, die die Gleichwertigkeit der 

Lebensverhältnisse gefährden. Es ist deshalb erforderlich,  eine Lösung für das 

Problem der Altschulden der Länder und Kommunen zu finden. Wir wollen auch 

die freiwerdenden Einnahmen aus dem Soli zur Finanzierung eines 

Altschuldenfonds nutzen. 
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